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Neuerungen aus der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ 



Warum eine neue UVV Feuerwehren ? 

• bisherige UVV Feuerwehren von 1989, bis heute ohne wesentliche inhaltliche Änderungen 
(außer RVO/SGB VII) 

• geänderte rechtliche Rahmenbedingungen   

• staatliches Arbeitsschutzrecht hat Vorrang 

• ArbMedVV (GUV-V A4 zurückgezogen - Doppelregelung) 

• DGUV Vorschrift 1 (Gleichstellung Beschäftigte und Ehrenamt) 

 
• Unfallgeschehen (z. B. Verkehr, Fahrten mit Sondersignalen) 

• F-Technik (z. B. Drohnen) 

 

Neuerungen aus der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“  
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Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 
 

I. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

II. Organisation von Sicherheit und Gesundheitsschutz 

III. Feuerwehreinrichtungen 

IV. Betrieb 

V. Ordnungswidrigkeiten 

VI. Übergangsregelungen 

VII.In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten von Unfallverhütungsvorschriften 

Neuerungen aus der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“  



Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

I. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Trägerin 
oder Träger öffentlicher freiwilliger Feuerwehren oder öffentlicher Pflichtfeuerwehren sind, 
sowie Versicherte im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst, einschließlich der Nutzung von 
Feuerwehreinrichtungen, die für diese Versicherten bestimmt sind. 

 
Sie ergänzt und konkretisiert die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ für den Feuerwehrbereich. 

Dies bedeutet im Umkehrschluss: Die UVV gilt nicht für Beamte und hauptberuflich im Feuerwehrdienst 

Beschäftigte. Für diese gilt uneingeschränkt das staatliche Arbeitsschutzrecht.  
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§ 2 Begriffsbestimmungen 

   Im Geltungsbereich gemäß § 1 dieser Unfallverhütungsvorschrift sind 

1. Feuerwehren Einheiten, die nach bundes- oder landesrechtlichen Bestimmungen als 

öffentliche freiwillige Feuerwehren oder öffentliche Pflichtfeuerwehren 

aufgestellt sind 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

4. Feuerwehr- alle für den Feuerwehrdienst in den in Ziffer 1 genannten Feuerwehren 
einrichtungen         eingesetzten sächlichen Mittel, insbesondere bauliche Anlagen, Feuer-

wehrfahrzeuge, Geräte und Ausrüstungen, ausgenommen Hilfs- und 
Betriebsstoffe 

[…] 
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Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

6. Einsatzbe- Umstände, denen Feuerwehrangehörige bei einem Einsatz ausgesetzt sind; 

    dingungen Sie sind in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass in höchster Eile     

                               Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden, eine  

                               Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, Tiere zu  

                               retten oder bedeutende Sachwerte zu erhalten sind und erhöhte physische 

                               und psychische Belastungen vorliegen. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

9. Unternehmerin   Trägerin oder Träger einer in Ziffer 1 genannten Feuerwehr nach bundes- 
    Unternehmer           oder landesrechtlichen Vorschriften 

[…] 
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II. Organisation von Sicherheit und Gesundheitsschutz  

§ 3 Verantwortung 

(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 

der im Feuerwehrdienst Tätigen verantwortlich. Sie oder er hat für eine geeignete Organisation 

zu sorgen und dabei die besonderen Strukturen und Anforderungen der Feuerwehr zu 

berücksichtigen. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

[…] 

Die Gesamtverantwortung für öffentliche Feuerwehren liegt somit bei der jeweiligen Gebietskörperschaft und 

nicht bei der Leitung der Feuerwehr.  

 

Damit obliegt der Gebietskörperschaft die Verantwortung für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der 

dort tätigen Feuerwehrangehörigen (FA). 

[…] 
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§ 3 Verantwortung 

(2) Überträgt die Unternehmerin oder der Unternehmer ihnen obliegende Aufgaben und Pflichten 

an Feuerwehrangehörige, so hat die Unternehmerin bzw. der Unternehmer in besonderem Maße 

der Auswahl-, Aufsichts-, Kontroll- und Organisationsverantwortung nachzukommen. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

Beabsichtigt die Trägerin oder der Träger der Feuerwehr, ihnen nach UVVen obliegende Aufgaben und 

Pflichten an Feuerwehrangehörige zu übertragen, haben sie sorgfältig zu prüfen, 

• welche Aufgaben und Pflichten nach bundes- bzw. landesrechtlichen Bestimmungen 

Feuerwehrangehörige übertragen werden können. Die ehrenamtlichen Strukturen sind besonders zu 

beachten, 

• welche Aufgaben und Pflichten bei ihnen verbleiben bzw. durch sie organisiert werden können oder 

müssen (z. B. Personal- und Verwaltungstätigkeiten, Prüfung von baulichen Anlagen, Maßnahmen zur 

Instandhaltung, zum Unterhalt des Feuerwehrhauses, zur Überprüfung und Durchführung notwendiger 

Dokumentationen). 

[…] 
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Übertragung von Unternehmerpflichten  

Beachte: Delegation von Unternehmerpflichten bedeutet  
 

nicht die Übertragung der Unternehmerverantwortung 
 

     sondern 
 

die Übertragung der Ausführungsverantwortung   
 

Der Beauftragte wird zum Garanten für die vollständige, rechtzeitige und rechtskonforme 
Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben im Sinne des § 13 des Strafgesetzbuches.   
 
Verletzt er seine Pflichten, haftet er persönlich. 
 
Die Unternehmerverantwortung bleibt aber weiterhin unverändert. 
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Übertragung von Unternehmerpflichten  

Pflichtenübertragung § 13 DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention  

Der Unternehmer kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit 
beauftragen, ihm nach Unfallverhütungsvorschriften obliegende Aufgaben in eigener 
Verantwortung wahrzunehmen. Die Beauftragung muss den Verantwortungsbereich und 
Befugnisse festlegen und ist vom Beauftragten zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung der 
Beauftragung ist ihm auszuhändigen 

 

Häufigstes Beispiel: Durchführung der Unterweisung der Feuerwehrangehörigen 
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Übertragung von Unternehmerpflichten 

Neuerungen aus der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“  

Wo findet man eine Vorlage? DGUV Regel 100-001 http://www.gda-orgacheck.de/ 



§ 3 Verantwortung 

(3) Feuerwehrangehörige denen Führungsaufgaben obliegen, haben für die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz der ihnen unterstellten Feuerwehrangehörigen zu sorgen. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

Die vor Ort eingesetzten Feuerwehr-Führungskräfte müssen sich ihrer Verantwortung für die ihnen 

unterstellten Feuerwehrangehörige bewusst sein. Dennoch kann es Einsatzsituationen geben, bei denen eine 

plötzliche, unvorhersehbare Lageänderung die Sicherheit und Gesundheit der eingesetzten Kräfte bedrohen, 

ohne dass die Führungskraft rechtzeitig reagieren kann. 

[…] 

Die Pflicht zur Fürsorge und zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit gegenüber den Einsatzkräften muss 

beachtet werden (z. B. durch rechtzeitige Ablösung, ausreichende Pausen, wirksame Hygiene, Verpflegung). 

Grundsätzlich sind die Vorschriften- und Regelwerke zu Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie das 

feuerwehrspezifische Regelwerk zu berücksichtigen. […] 
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§ 3 Verantwortung 

(4) Von § 2 Absatz 1 Satz 2 und 3 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ kann unter 

Einhaltung der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ abgewichen werden, soweit dies angesichts 

der besonderen Strukturen und der gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr erforderlich ist. 

§ 2 DGUV Vorschrift 1 

(1) Der Unternehmer hat die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 

Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu treffen.  

Die zu treffenden Maßnahmen sind insbesondere in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Anlage 1), dieser 

Unfallverhütungsvorschrift und in weiteren Unfallverhütungsvorschriften näher bestimmt.  

Die in staatlichem Recht bestimmten Maßnahmen gelten auch zum Schutz von Versicherten, die keine 

Beschäftigten sind. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 
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Zu § 3 Abs. 4: 

[…] 

Vor allem zu Beginn eines Feuerwehreinsatzes liegen in der Regel keine genauen Informationen über die 

möglichen Gefährdungen, über Art und Ausmaß der Schadenslage und die örtlichen Gegebenheiten vor. 

Eine Gefährdungsbeurteilung z. B., wie sie für den bestimmungsmäßigen Betrieb in Arbeitsstätten nach 

dem ArbSchG vorgesehen ist, ist damit nicht für jeden Feuerwehreinsatz im Voraus möglich. Aufgrund 

dieser besonderen Situation kann die üblicherweise geltende Rangfolge der Schutzmaßnahmen 

(technische, organisatorische, persönliche) unter Umständen nicht eingehalten werden.  

Organisatorische Maßnahmen und persönliche Schutzmaßnahmen erlangen besondere Bedeutung. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 
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§ 4 Gefährdungsbeurteilung 

Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat Gefährdungen im Feuerwehrdienst zu ermitteln 

und erforderliche Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz für alle 

Feuerwehrangehörigen zu treffen. Diese Maßnahmen sind insbesondere aus dem 

feuerwehrspezifischen Regelwerk abzuleiten. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

[…] 

Bei Feuerwehren entsprechen die nach dem spezifischen Vorschriften- und Regelwerk der Unfall-

versicherungsträger und den Feuerwehr-Dienstvorschriften zu ergreifenden Maßnahmen in der Regel den 

Maßnahmen, die infolge einer ordnungsgemäß durchgeführten Gefährdungsbeurteilung zu ergreifen wären. 

[…] 

Anlässe für eine Gefährdungsbeurteilung […] Gefährdungsbeurteilung im Rahmen der Einsatzvorbereitung 

[…] Gefährdungsbeurteilung im Einsatz 
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Hilfsmittel für die Gefährdungsbeurteilung 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 
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§ 5 Sicherheitstechnische und medizinische Beratung 

Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat sich erforderlichenfalls zur Wahrnehmung 

ihrer bzw. seiner Pflichten zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz 

sicherheitstechnisch und medizinisch beraten zu lassen. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

z. B. durch 

• Fachkräfte für Arbeitssicherheit (vorzugsweise mit Kenntnissen im Feuerwehrbereich), 

• mit den Aufgaben der Feuerwehr vertraute Ärztinnen oder Ärzte, 

• geeignete psychosoziale Fachkräfte erfolgen. 

[…] 

Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat für Feuerwehren Sicherheitsbeauftragte in ausreichender 

Anzahl zu bestellen. 

[…] 
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§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung (Eignungsuntersuchung bei Zweifel) 

(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer darf Feuerwehrangehörige nur für Tätigkeiten 

einsetzen, für die sie körperlich und geistig geeignet sowie fachlich befähigt sind. 

Bestehen konkrete Anhaltspunkte, aus denen sich Zweifel an der körperlichen oder 

geistigen Eignung von Feuerwehrangehörige für die vorgesehene Tätigkeit ergeben, so 

hat sich die Unternehmerin bzw. der Unternehmer die Eignung ärztlich bestätigen zu 

lassen. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

[…] 

Bei konkreten Anhaltspunkten für Zweifel an der körperlichen bzw. geistigen Eignung hat eine 

Untersuchung durch eine geeignete Ärztin bzw. einen geeigneten Arzt zu erfolgen. Unter 

Berücksichtigung des Untersuchungsergebnisses können dem oder der Feuerwehrangehörige 

individuell Aufgaben, Tätigkeiten und Funktionen zugewiesen werden. 

[…]    
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§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung (Informationspflicht der FA) 

(2) Feuerwehrangehörige, die unter Einsatzbedingungen – insbesondere bei Gefahren für 

 Leib oder Leben Dritter - im Feuerwehrdienst eingesetzt werden, müssen ihnen 

 bekannte aktuelle oder dauerhafte Einschränkungen ihrer gesundheitlichen Eignung  der  

 Unternehmerin oder dem Unternehmer bzw. der zuständigen Führungskraft  unverzüglich 

 und eigenverantwortlich melden. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

[…] 

Eine uneingeschränkte Eignung ist von besonderer Bedeutung z. B. für Atemschutzgeräteträgerinnen 

bzw. Atemschutzgeräteträger oder Fahrerinnen bzw. Fahrer von Feuerwehrfahrzeugen. Sie beeinflusst 

wesentlich die ggf. erforderliche Rettung von Personen, die Sicherheit der Truppmitglieder oder der im 

Feuerwehrfahrzeug Mitfahrenden, die anderer Verkehrsteilnehmerinnen oder Verkehrsteilnehmer und 

nicht zuletzt die eigene. 

[…]    
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§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung (besondere Tätigkeiten) 

(3) Für die Tätigkeiten, die besondere Anforderungen an die körperliche Eignung von 

Feuerwehrangehörigen stellen, muss sich die Unternehmerin oder der Unternehmer 

deren Eignung durch Eignungsuntersuchungen vor Aufnahme der Tätigkeit und in 

regelmäßigen Abständen ärztlich bescheinigen lassen. Dies gilt für Tätigkeiten unter 

Atemschutz und als Taucherin bzw. Taucher gemäß Anlage 1. Absatz 1 bleibt 

unberührt. 

 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

 

[…] 

Eignungsuntersuchungen für verschiedene Tätigkeiten mit besonderen Anforderungen an die 

körperliche Eignung können zusammengefasst werden. Sie sind jedoch einzeln zu bescheinigen. 

[…]    
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§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung (Information an den Arzt) 

(4) Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat der Ärztin bzw. dem Arzt vor 

 Untersuchungen nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 mitzuteilen, für welche 

 Tätigkeiten unter welchen Bedingungen der oder die betreffende 

 Feuerwehrangehörige vorgesehen ist. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

 

[…] 

Im Feuerwehrdienst sind verschiedene Tätigkeiten mit unterschiedlichen Belastungen auszuführen. Für 

die ärztliche Beurteilung der körperlichen Eignung ist der Ärztin bzw. dem Arzt mitzuteilen, welche 

Funktion der betreffende Feuerwehrangehörige ausüben soll. 

[…]    

Neuerungen aus der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“  



Hilfsmittel zu § 6 Persönliche Anforderungen und Eignung 

https://www.hfuknord.de/hfuk-wAssets/docs/Entscheidungshilfe-Eignung-und-Funktion/entscheidungshilfe_2018_finale.pdf 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 
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https://www.hfuknord.de/hfuk-wAssets/docs/Entscheidungshilfe-Eignung-und-Funktion/entscheidungshilfe_2018_finale.pdf 
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https://www.hfuknord.de/hfuk-wAssets/docs/Entscheidungshilfe-Eignung-und-Funktion/entscheidungshilfe_2018_finale.pdf 
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§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung 

(5) Untersuchungen … sind von hierfür geeigneten Ärztinnen oder Ärzten durchführen zu lassen. 

... Der anerkannte Stand der medizinischen Erkenntnisse ist zu beachten. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

Anforderungen an eine geeignete Ärztin bzw. einen geeigneten Arzt: 

• muss mit den Aufgaben der Feuerwehr vertraut sein und die besonderen Anforderungen der jeweiligen 

Tätigkeiten kennen, die eine Eignungsuntersuchung erforderlich machen. 

• muss den Stand der Medizin kennen und diesen bei Eignungsfeststellungen anwenden. 

• muss die für die Untersuchung notwendige apparative Ausstattung vorhalten oder auf diese Zugriff 

haben. Für Teiluntersuchungen wie z. B. Hörtest, Laboruntersuchungen können weitere geeignete 

Einrichtungen beauftragt werden. 

• muss fachlich in der Lage sein, aus den Untersuchungsergebnissen die Eignung festzustellen. 

[…] 
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§ 7 Arbeitsmedizinische Vorsorge 

(1) Abweichend von § 2 Absatz 1 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ in Verbindung 

mit der „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ kann bei Feuerwehrangehörigen 

arbeitsmedizinische Vorsorge wegen des Tragens von Atemschutzgeräten oder wegen 

Taucharbeiten gemeinsam mit Eignungsuntersuchungen im Sinne des § 6 Absatz 3 durch vom 

Unternehmer oder von der Unternehmerin damit beauftragte geeignete Ärzte bzw. Ärztinnen (§ 6 

Absatz 5) durchgeführt werden. 

 

(2) Im Übrigen bleiben die Regelungen der „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ 

unberührt. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 
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[…] 

Angesichts der besonderen Strukturen und der gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr wird die in der 

„Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ vorgesehene grundsätzliche Trennung von 

arbeitsmedizinischer Vorsorge und Eignungsuntersuchungen im Bereich der ehrenamtlich Tätigen 

gelockert. Entsprechendes gilt für die Notwendigkeit der Berechtigung der Ärztin oder des Arztes zur 

Führung der Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin“. 

[…] 

 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

§ 7 Arbeitsmedizinische Vorsorge 
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Zur gedanklichen Einstimmung … 

- Grundsätzliche Trennung von Arbeitsmedizinischer Vorsorge und Eignung 

- G-Grundsätze vergessen 

sogenannte „G-Grundsätze“ sind keine verbindliche Rechtsgrundlage; weder für arbeitsmedizinische Vorsorge noch für 

Eignungsuntersuchungen (können aber Betriebsarzt bei der Auswahl der Untersuchungsinhalte unterstützen)  

Betriebsarzt muss im Einzelfall entscheiden, welche Untersuchungen angezeigt sind (einschl. diagnostische Aussagekraft und 

Bewertung von Nutzen und Risiken der Untersuchungen) 

besonders bei Untersuchungen, die mit erheblichen Eingriffen für die Beschäftigten verbunden sind, wie zum Beispiel 

Röntgenuntersuchungen 

Arbeitsmedizinische Vorsorge dient nicht dem Nachweis der gesundheitlichen Eignung, was gegebenenfalls auch die Auswahl der 

Untersuchung beeinflusst 

Quelle: BMAS 

Exkurs ! 
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Vorsorge 

Arbeitsmedizinische Vorsorge   Eignung 

F-S-Ü-Tätigkeiten 

 

Atemschutz 

 

Kälte/Hitze 

 

Benzol 

 

Asbest 

Eignung 

Ist die Arbeit mit einer Gesundheitsgefahr 

für die / den Beschäftigte/n verbunden? 

Kann der Gesundheitszustand des / der 

Beschäftigten zu einer Gefährdung von 

Dritten beitragen? 

Exkurs ! 
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Arbeitsmedizinische Vorsorge 

individuelle u. ergänzende Arbeitsschutzmaßnahme im 

geschützten Raum  

umfasst immer ein ärztliches Beratungsgespräch mit 

Anamnese einschließlich Arbeitsanamnese 

körperliche oder klinische Untersuchungen nur bei Bedarf 

Untersuchungen dürfen nicht gegen den Willen des 

betroffenen Beschäftigten durchgeführt werden 

ärztliche Aufklärung/ Beratung gegenüber dem 

Beschäftigten, auch zur Eignung 

Mitteilung Arzt an Arbeitgeber nur bzgl. 

Schutzmaßnahmen 

Eignung 

Rechtsgrundlage existiert z.B. FeV, FwDV 

Anforderungsprofil + Gefährdungsbeurteilung ergibt 

relevant erhöhte Gefährdung für Dritte 

Nachweis z.B. des Beschäftigten gegenüber AG 

gutachtliche Stellungnahme des Arztes zur 

gesundheitlichen Eignung 

konkret, verhältnismäßig 

AG darf Abschluss eines Arbeitsvertrages von 

gesundheitlicher Untersuchung abhängig machen 

Rechtsprechung des BAG: Eignungsuntersuchungen 

im bestehenden Beschäftigungsverhältnis, wenn 

tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die Zweifel an 

der fortdauernden Eignung begründen 

im Ehrenamt kein Arbeitsrechtsverhältnis  

dennoch übernimmt Kommune mit Aufnahme einer  

Person  als  Mitglied  der FFW  die  Fürsorgepflicht    

Exkurs ! 
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Arbeitsmedizinische Vorsorge 
EU-rechtlich garantiert 

verlangt keinen Nachweis der    

     gesundheitlichen Eignung 

(AG muss – AN muss) Pflichtvorsorge 

Wunschvorsorge 

(AG soll – AN will) 

Angebotsvorsorge (AG muss – AN kann) 

gefährdende Tätigkeiten (Anhang  

ArbMedVV) 

(nachgehende Vorsorge: ehemals 

Beschäftigte) 

bestimmte besonders gefährdende 

Tätigkeiten (Anhang ArbMedVV) 

über den Anhang der ArbMedVV hinaus  

gehend bei allen Tätigkeiten zu gewähren 

Betriebsärztin/ -arzt 

Exkurs ! 
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§ 1 Geltungsbereich 

Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Unternehmerinnen und Unternehmer, die  

 Trägerin oder Träger öffentlicher freiwilliger Feuerwehren oder öffentlicher 
 Pflichtfeuerwehren sind, sowie  

 Versicherte im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst,  

einschließlich der Nutzung von Feuerwehreinrichtungen, die für diese Versicherten 
bestimmt sind. 

- UVV „Feuerwehren“ gilt nicht für Beamte und hauptberuflich im 

Feuerwehrdienst Beschäftigte  

- Für diese gilt uneingeschränkt das staatliche Arbeitsschutzrecht.  

- Regelungen der UVV „Feuerwehren“ können für Beamte und 

Beschäftigte per Anweisung des Dienstherrn bzw. der Dienstherrin zur 

Anwendung kommen 

Exkurs ! 
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§ 3 Verantwortung 

(1)  Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der im Feuerwehrdienst 

Tätigen verantwortlich. Sie oder er hat für eine geeignete Organisation zu sorgen und dabei die besonderen 

Strukturen und Anforderungen der Feuerwehr zu berücksichtigen. 

Die Gesamtverantwortung für öffentliche Feuerwehren liegt somit bei der jeweiligen Gebietskörperschaft und  

nicht bei der Leitung der Feuerwehr.  

 

Damit obliegt der Gebietskörperschaft die Verantwortung für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der  

dort tätigen Feuerwehrangehörigen. 

§ 5 Sicherheitstechnische und medizinische Beratung 
  

 Unternehmerin / Unternehmer hat sich sicherheitstechnisch und medizinisch beraten zu lassen 

 
z. B. durch 

• Fachkräfte für Arbeitssicherheit (vorzugsweise mit Kenntnissen im Feuerwehrbereich), 

• mit den Aufgaben der Feuerwehr vertraute Ärztinnen oder Ärzte, 

• geeignete psychosoziale Fachkräfte erfolgen. 

+ Sicherheitsbeauftragte in ausreichender Anzahl 

Exkurs ! 
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(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer darf Feuerwehrangehörige nur für Tätigkeiten einsetzen, für die sie 

körperlich und geistig geeignet sowie fachlich befähigt sind. Bestehen konkrete Anhaltspunkte, aus denen sich 

Zweifel an der körperlichen oder geistigen Eignung von Feuerwehrangehörige für die vorgesehene Tätigkeit 

ergeben, so hat sich die Unternehmerin bzw. der Unternehmer die Eignung ärztlich bestätigen zu lassen. 

§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung 

(2) Feuerwehrangehörige, die unter Einsatzbedingungen – insbesondere bei Gefahren für Leib oder Leben Dritter - 

im Feuerwehrdienst eingesetzt werden,  müssen ihnen bekannte aktuelle oder dauerhafte Einschränkungen 

ihrer gesundheitlichen Eignung der Unternehmerin oder dem Unternehmer bzw. der zuständigen Führungskraft 

unverzüglich und eigenverantwortlich melden. 

(3) Für die Tätigkeiten, die besondere Anforderungen an die körperliche Eignung von Feuerwehrangehörigen 

stellen, muss sich die Unternehmerin oder der Unternehmer deren Eignung durch Eignungsuntersuchungen 

vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen ärztlich bescheinigen lassen. Dies gilt für 

Tätigkeiten unter Atemschutz und als Taucherin bzw. Taucher gemäß Anlage 1. … 

Exkurs ! 
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§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung 

(5)  Untersuchungen … sind von hierfür geeigneten Ärztinnen oder Ärzten durchführen zu lassen. ... Der anerkannte 

Stand der medizinischen Erkenntnisse ist zu beachten. 

Anforderungen an eine geeignete Ärztin bzw. einen geeigneten Arzt: 

muss mit den Aufgaben der Feuerwehr vertraut sein und die besonderen Anforderungen der jeweiligen Tätigkeiten 

kennen, die eine Eignungsuntersuchung erforderlich machen 

muss den Stand der Medizin kennen und diesen bei Eignungsfeststellungen anwenden 

muss die für die Untersuchung notwendige apparative Ausstattung vorhalten oder auf diese Zugriff haben. Für 

Teiluntersuchungen wie z. B. Hörtest, Laboruntersuchungen können weitere geeignete Einrichtungen beauftragt 

werden 

muss fachlich in der Lage sein, aus den Untersuchungsergebnissen die Eignung festzustellen 

(6) Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat die Eignungsuntersuchungen zu veranlassen und deren 

Kosten zu tragen. 

(4) Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat der Ärztin bzw. dem Arzt mitzuteilen, … welche Tätigkeiten 

unter welchen Bedingungen … vorgesehen ….. 

Exkurs ! 
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Angesichts der besonderen Strukturen und der gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr wird die in der 

ArbMedVV vorgesehene grundsätzliche Trennung von arbeitsmedizinischer Vorsorge und 

Eignungsuntersuchungen im Bereich der ehrenamtlich Tätigen gelockert.  

Entsprechendes gilt für die Notwendigkeit der Berechtigung der Ärztin oder des Arztes zur Führung der 

Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin“. 

§ 7 Arbeitsmedizinische Vorsorge 

(1) Abweichend von § 2 Absatz 1 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ in Verbindung mit der „Verordnung 

zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ kann bei Feuerwehrangehörigen arbeitsmedizinische Vorsorge wegen des 

Tragens von Atemschutzgeräten oder wegen Taucharbeiten gemeinsam mit Eignungsuntersuchungen im Sinne 

des § 6 Absatz 3 durch vom Unternehmer oder von der Unternehmerin damit beauftragte geeignete Ärzte bzw. 

Ärztinnen (§ 6 Absatz 5) durchgeführt werden. 

(2) Im Übrigen bleiben die Regelungen der „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ unberührt. 

Exkurs ! 
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Geltungsbereich ArbMedVV Geltungsbereich UVV 

AG darf für die Durchführung 

arbeitsmedizinischer Vorsorge nur Ärztinnen 

und Ärzte beauftragen, die Facharzt für 

Arbeitsmedizin sind oder die 

Zusatzbezeichnung "Betriebsmedizin" führen  

für besondere Beratungen oder 

Untersuchungen, die spezielle Ausrüstung 

erfordern, muss der beauftragte Arzt ggf.  

weitere Ärzte hinzuziehen 

geeignete Ärztinnen oder Ärzte 

anerkannter Stand der medizinischen 

Erkenntnisse ist zu beachten 

Unternehmer / Unternehmerin 

(Gebietskörperschaft) 

Trägerin / Träger öffentlicher 

freiwilliger Feuerwehren 
verantwortlich 

betroffen 

durchführend 

Versicherte im ehrenamtlichen 

Feuerwehrdienst 

Tragen von Atemschutzgeräten 

Taucharbeiten 

Angestellte der  Gebietskörperschaft 

Beamte 

Exkurs ! 
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ArbMedVV 

• Betriebsarzt 

• Geeigneter Arzt 

n. § 6 UVV 

Arbeitsmedizinische Vorsorge Persönliche Anforderungen 

und Eignung 

UVV Feuerwehren 

Tragen von Atemschutzgeräten 

Taucharbeiten  

gemeinsam mit 

Eignungsuntersuchungen 

arbeitsbedingte Gesundheitsbeschwerden frühzeitig 

erkennen und arbeitsbedingte Erkrankungen einschl. 

BK verhüten 

Anhang ArbMedVV 

Körperliche und geistige Eignung 

Fachliche Befähigung 

• vom AG beauftragter Arzt 

• Betriebsarzt 

• Arbeits-/ Betriebsmediziner 

• Betriebsarzt 

individuelle oder kollektivvertragliche Regelungen, 

wie Arbeitsverträge, Betriebsvereinbarungen oder 

Tarifverträge 

Gesetz / Verordnung (z.B. FeV) 

• Betriebsarzt 

• Geeigneter Arzt 
  

   n. § 6 UVV 

• Arbeits-/ Betriebsmediziner 

• Betriebsarzt 
§ 7 UVV FW 

Exkurs ! 

Neuerungen aus der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“  



FF FF FF FF 

Beispiel: Darf Amtsarzt AMV bei FFW durchführen? 

Feuerwehr 
F-Stadt 

OB 

Dr. F. 

Amtsarzt 

Dr. H. 

Betriebsarzt 

BF BF 

AMV Eignung AMV (Atem-

schutz ,Tauchen) 

Eignung 

AMV 

Dr. F. Amtsarzt 

= Geeigneter 

Arzt 

Dr. H. 

Betriebsarzt Auftrag n. 

UVV FW 

an Dr. F. 

Auskunft  

Dr. F. gem. Anl. 

1 UVV FW 

BF BF 

AMV =  Arbeitsmed. Vorsorge 

setzt UVV per 

DA um, außer 

AMV und EH 

Eignung 
Eignung 

Exkurs ! 
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Exkurs ! 
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Exkurs ! 
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§ 8 Unterweisung 

(1) Die Feuerwehrangehörige sind im Rahmen der Aus- und Fortbildung über die möglichen 

Gefahren und Fehlbeanspruchungen im Feuerwehrdienst sowie über die Maßnahmen zur 

Verhütung von Unfällen und Gesundheitsgefahren regelmäßig zu unterweisen. Die Unterweisung 

ist zu dokumentieren. 

 

(2) Feuerwehrangehörige sind regelmäßig über die Inanspruchnahme von Sonderrechten im 

Straßenverkehr zu unterweisen. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 
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§ 9 Erste Hilfe 

Die Unternehmerin oder der Unternehmer kann abweichend von § 26 Abs. 2 DGUV Vorschrift 1 

„Grundsätze der Prävention“ in Feuerwehren auch Ersthelferinnen oder Ersthelfer einsetzen, die 

nach landesrechtlichen Bestimmungen oder – sofern das Landesrecht keine entsprechenden 

Ausbildungsvorgaben enthält – nach feuerwehrspezifischem Regelwerk in Erster Hilfe 

ausgebildet worden sind und regelmäßig fortgebildet werden. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

[…] 

verschiedene Möglichkeiten die Ausbildung zur Ersthelferin bzw. zum Ersthelfer in der Feuerwehr ... 

So kann die Ausbildung: 

• nach § 26 DGUV Vorschrift 1 durch eine ermächtigte Stelle erfolgen, 

• nach landesrechtlichen Bestimmungen durchgeführt werden, 

• vom Unternehmen selbst durchgeführt werden. 

Gelten in einem Bundesland landesrechtliche Bestimmungen für die Ausbildung der Ersthelferinnen 

und Ersthelfer in der Feuerwehr, so sind diese vorrangig anzuwenden.  

Neuerungen aus der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“  



§ 12 Bauliche Anlagen 

(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass bauliche Anlagen so 

eingerichtet sind und betrieben werden, dass insbesondere unter Einsatzbedingungen 

Gefährdungen von Feuerwehrangehörige vermieden werden sowie Feuerwehreinrichtungen und 

persönliche Schutzausrüstung sicher untergebracht, bewegt oder entnommen werden können. 

 

Hierzu dient z. B. die Einhaltung folgender Regelungen:  

-    DGUV Information 205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“  

-    DIN 14092 Teil 1 „Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen“ 

- DIN 14092 Teil 7 „Feuerwehrhäuser – Teil 7: Werkstätten 

- TRGS 554 „Abgase von Dieselmotoren“ 

 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

III. Feuerwehreinrichtungen 
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§ 12 Bauliche Anlagen 

(3) Bauliche Anlagen müssen so gestaltet und eingerichtet sein, dass eine Gefährdung 

insbesondere durch Schadstoffe von der Einsatzstelle und eine Kontaminationsverschleppung 

vermieden ist. 

 

[…] 

Durch bauliche und organisatorische Maßnahmen soll eine Kontaminationsverschleppung durch 

Schutzausrüstung sowie Geräte und Ausrüstungen vermieden werden. Dazu gehören neben 

dem Prinzip einer baulichen und organisatorischen Schwarz / Weiß-Trennung, Stiefelwäsche 

usw., auch Maßnahmen der Dekontamination an der Einsatzstelle. […] 

 

 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

III. Feuerwehreinrichtungen 
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§ 15 Verhalten im Feuerwehrdienst 

(2) Kontaminationen der Feuerwehrangehörigen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen zu 

vermeiden. 

Bei Auswahl und Handhabung der Schutzausrüstung ist auch die mögliche Kontamination der 

Feuerwehrangehörigen durch Brandrauch, andere Verbrennungsprodukte oder - rückstände, 

biologische, chemische, radioaktive Stoffe oder Gefahrstoffe zu berücksichtigen. 

Zur Handhabung zählen u. a. das An- und Ablegen, Transportieren, Reinigen, Entsorgen und 

Lagern. 

 […] 

Auch an Einsatzstellen sind die erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen zu treffen.  

[…] 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

IV. Betrieb 
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§ 17 Kinder und Jugendliche in der Feuerwehr 

(1) Kinder und Jugendliche sind als Feuerwehrangehörige geeignet zu betreuen und zu 

beaufsichtigen. Ihr körperlicher und geistiger Entwicklungsstand sowie der Ausbildungsstand 

sind beim Feuerwehrdienst zu berücksichtigen. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

Kinder im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind Personen unter 15 Jahren, Jugendliche sind 

zwischen 15 und 18 Jahre alt. Kinder bedürfen einer besonderen, alters- und entwicklungsgerechten 

Betreuung. 

Hinsichtlich Leistungsfähigkeit (z. B. Altersgrenzen) und Ausbildungsstand (z. B. Grundausbildung) wird 

auf die landesrechtlichen Bestimmungen verwiesen. 

Für eine schnelle Erste Hilfe in Kinder- und Jugendgruppen der Feuerwehr müssen bei allen Diensten 

mindestens eine Ersthelferin bzw. ein Ersthelfer zugegen sein. 
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§ 19 Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen 

(1) Beim Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen dürfen Feuerwehrangehörige nicht gefährdet werden. 

(2) Feuerwehrfahrzeuge dürfen nur von Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geführt 

werden, die ihre Befähigung hierzu gegenüber der Unternehmerin oder dem Unternehmer 

nachgewiesen haben, im Umgang mit diesen unterwiesen sind, und dafür bestimmt wurden. 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

Zur Befähigung gehört eine Fahrerlaubnis entsprechend der Fahrzeugklasse unter Berücksichtigung 

landesrechtlicher Regelungen. 

[…] 

Zur Unterweisung gehören die Einweisung und regelmäßige Fahrten mit den Feuerwehrfahrzeugen. 

[…] 

Für das Fahren bestimmt sein heißt, es sollte schriftlich festgelegt sein, wer welches Fahrzeug führen darf. 

Neuerungen aus der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“  



§ 27 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen des 

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

- § 6 Abs. 3 Satz 1 und 2,  

- § 10 Satz 2,  

- § 11 Abs. 2, 3 oder 4  

- § 12 Abs. 1 oder 2,  

- § 13,  

- § 14 Abs. 1 oder 2,  

- § 17 Abs. 2 oder 3,  

- § 19 Abs. 2 i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1, 

- § 20 Abs. 2 Satz 2,  

- § 21 Abs. 1 Satz 3,  

- § 22,  

- § 23 i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1,  

- § 24 Abs. 1,  

- § 25 Abs. 2 oder 3  

oder  

- § 26 Abs. 2  

zuwiderhandelt. 

V. Ordnungswidrigkeiten 

Neuerungen aus der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“  



§ 28 Übergangsregelungen 

(1) Soweit beim In-Kraft-Treten dieser Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehreinrichtungen den 

Anforderungen dieser Unfallverhütungsvorschrift nicht entsprechen und durch diese keine Gefahr 

für die Gesundheit der Feuerwehrangehörigen zu erwarten ist, finden die Bestimmungen dieser 

Unfallverhütungsvorschrift keine Anwendung. Bei Nutzungsänderungen, wesentlichen 

Erweiterungen oder Umbauten von baulichen Anlagen und Feuerwehrfahrzeugen sind die 

Anforderungen der Unfallverhütungsvorschrift zu erfüllen.  

Inhalt der neuen UVV Feuerwehren 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann die Trägerin oder der Träger der gesetzlichen 

Unfallversicherung bestimmen, dass Feuerwehreinrichtungen entsprechend dieser 

Unfallverhütungsvorschrift geändert werden, wenn ohne die Änderung eine Gefahr für das Leben 

oder eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit der Feuerwehrangehörigen zu befürchten ist. 

VI. Übergangsregelungen 
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Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit. 


